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1.1 
Bis 2030 die extreme Armut - gegenwär-
tig definiert als der Anteil der Menschen, 
die mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag 
auskommen müssen - für alle Menschen 
überall auf der Welt beseitigen.

1.2 
Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen 
und Kinder jeden Alters, die in Armut in 
all ihren Dimensionen nach der jeweiligen 
nationalen Definition leben, mindestens 
um die Hälfte senken.

1.3 
Den nationalen Gegebenheiten ent- 
sprechende Sozialschutzsysteme und 
-maßnahmen für alle umsetzen, ein-
schließlich eines Basisschutzes, und  
bis 2030 eine breite Versorgung der  
Armen und Schwachen erreichen.

1.4 
Bis 2030 sicherstellen, dass alle Männer 
und Frauen, insbesondere die Armen  
und Schwachen, die gleichen Rechte auf 
wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang 
zu grundlegenden Diensten, Grundeigen-
tum und Verfügungsgewalt über Grund 
und Boden und sonstigen Vermögensfor-
men, Erbschaften, natürlichen Ressourcen,  
geeigneten neuen Technologien und 
Finanzdienstleistungen einschließlich 
Mikrofinanzierung haben.

1.5 
Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der 
Armen und der Menschen in prekären 
Situationen erhöhen und ihre Exposition 
und Anfälligkeit gegenüber klimabe- 
dingten Extremereignissen und anderen  
wirtschaftlichen, sozialen und öko-
logischen Schocks und Katastrophen 
verringern.

1.a 
Eine erhebliche Mobilisierung von Res-
sourcen aus einer Vielzahl von Quellen 
gewährleisten, einschließlich durch  
verbesserte Entwicklungszusammen-
arbeit, um den Entwicklungsländern  
und insbesondere den am wenigsten 
entwickelten Ländern ausreichende und 
berechenbare Mittel für die Umsetzung 
von Programmen und Politiken zur Be- 
endigung der Armut in all ihren Dimen- 
sionen bereitzustellen.

1.b 
Auf nationaler, regionaler und internatio- 
naler Ebene solide politische Rahmen  
auf der Grundlage armutsorientierter und 
geschlechtersensibler Entwicklungs- 
strategien schaffen, um beschleunigte 
Investitionen in Maßnahmen zur Besei- 
tigung der Armut zu unterstützen.

KEINE ARMUT
Armut in allen ihren Formen  
und überall beenden



2.1 
Bis 2030 den Hunger beenden und sicher-
stellen, dass alle Menschen, insbesondere 
die Armen und Menschen in prekären 
Situationen, einschließlich Kleinkindern, 
ganzjährig Zugang zu sicheren, nährstoff-
reichen und ausreichenden Nahrungs- 
mitteln haben. 

2.2 
Bis 2030 alle Formen der Fehlernährung 
beenden, einschließlich durch Erreichung 
der international vereinbarten Zielvor-
gaben in Bezug auf Wachstumshemmung 
und Auszehrung bei Kindern unter  
5 Jahren bis 2025, und den Ernährungs- 
bedürfnissen von heranwachsenden  
Mädchen, schwangeren und stillenden 
Frauen und älteren Menschen Rechnung 
tragen. 

2.3 
Bis 2030 die landwirtschaftliche Produk-
tivität und die Einkommen von kleinen 
Nahrungsmittelproduzenten, insbesondere 
von Frauen, Angehörigen indigener Völker, 
landwirtschaftlichen Familienbetrieben, 
Weidetierhaltern und Fischern, verdop-
peln, unter anderem durch den sicheren 
und gleichberechtigten Zugang zu Grund 
und Boden, anderen Produktionsres-
sourcen und Betriebsmitteln, Wissen, 
Finanzdienstleistungen, Märkten sowie 
Möglichkeiten für Wertschöpfung und 
außerlandwirtschaftliche Beschäftigung. 

2.4 
Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme 
der Nahrungsmittelproduktion sicher-
stellen und resiliente landwirtschaftliche 
Methoden anwenden, die die Produktivität 
und den Ertrag steigern, zur Erhaltung der 
Ökosysteme beitragen, die Anpassungs-
fähigkeit an Klimaänderungen, extreme 
Wetterereignisse, Dürren, Überschwem-
mungen und andere Katastrophen  
erhöhen und die Flächen- und Boden- 
qualität schrittweise verbessern. 

2.5 
Bis 2020 die genetische Vielfalt von 
Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und 
Haustieren und ihren wildlebenden Artver-
wandten bewahren, unter anderem durch 
gut verwaltete und diversifizierte Saat-
gut- und Pflanzenbanken auf nationaler, 
regionaler und internationaler Ebene, und 
den Zugang zu den Vorteilen aus der Nut-
zung der genetischen Ressourcen und des 
damit verbundenen traditionellen Wissens 
sowie die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung dieser Vorteile fördern, wie auf 
internationaler Ebene vereinbart. 

KEIN HUNGER
Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit  
und eine bessere Ernährung erreichen  
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern

2.a 
Die Investitionen in die ländliche Infra-
struktur, die Agrarforschung und landwirt-
schaftliche Beratungsdienste, die Techno-
logieentwicklung sowie Genbanken für 
Pflanzen und Nutztiere erhöhen, unter 
anderem durch verstärkte internationale 
Zusammenarbeit, um die landwirtschaft-
liche Produktionskapazität in den Ent-
wicklungsländern und insbesondere den 
am wenigsten entwickelten Ländern zu 
verbessern. 

2.b 
Handelsbeschränkungen und -verzer-
rungen auf den globalen Agrarmärkten 
korrigieren und verhindern, unter ande-
rem durch die parallele Abschaffung aller 
Formen von Agrarexportsubventionen 
und aller Exportmaßnahmen mit gleicher 
Wirkung im Einklang mit dem Mandat  
der Doha-Entwicklungsrunde. 

2.c 
Maßnahmen zur Gewährleistung des  
reibungslosen Funktionierens der Märkte 
für Nahrungsmittelrohstoffe und ihre Deri-
vate ergreifen und den raschen Zugang zu 
Marktinformationen, unter anderem über 
Nahrungsmittelreserven, erleichtern, um 
zur Begrenzung der extremen Schwankun-
gen der Nahrungsmittelpreise beizutragen.



3.1 
Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit 
auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten 
senken.

3.2 
Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen 
bei Neugeborenen und Kindern unter  
5 Jahren ein Ende setzen, mit dem  
von allen Ländern zu verfolgenden Ziel,  
die Sterblichkeit bei Neugeborenen min-
destens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten 
und bei Kindern unter 5 Jahren mindes- 
tens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu 
senken.

3.3 
Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und  
Malariaepidemien und die vernachläs-
sigten Tropenkrankheiten beseitigen  
und Hepatitis, durch Wasser übertragene 
Krankheiten und andere übertragbare 
Krankheiten bekämpfen.

3.4 
Bis 2030 die Frühsterblichkeit aufgrund 
von nichtübertragbaren Krankheiten durch 
Prävention und Behandlung um ein Drittel 
senken und die psychische Gesundheit 
und das Wohlergehen fördern.

3.5 
Die Prävention und Behandlung des  
Substanzmissbrauchs, namentlich  
des Suchtstoffmissbrauchs und des 
schädlichen Gebrauchs von Alkohol, 
verstärken.

3.6 
Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Ver-
letzungen infolge von Verkehrsunfällen 
weltweit halbieren.

3.7 
Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu 
sexual- und reproduktionsmedizinischer 
Versorgung, einschließlich Familien-
planung, Information und Aufklärung, 
und die Einbeziehung der reproduktiven 
Gesundheit in nationale Strategien und 
Programme gewährleisten.

3.8 
Die allgemeine Gesundheitsversorgung, 
einschließlich der Absicherung gegen 
finanzielle Risiken, den Zugang zu hoch-
wertigen grundlegenden Gesundheits-
diensten und den Zugang zu sicheren, 
wirksamen, hochwertigen und bezahl-
baren unentbehrlichen Arzneimitteln  
und Impfstoffen für alle.

3.9 
Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und 
Erkrankungen aufgrund gefährlicher  
Chemikalien und der Verschmutzung  
und Verunreinigung von Luft, Wasser  
und Boden erheblich verringern.

3.a 
Die Durchführung des Rahmenüberein-
kommens der Weltgesundheitsorganisa-
tion zur Eindämmung des Tabakgebrauchs 
in allen Ländern in geeigneter Weise 
stärken.

3.b 
Forschung und Entwicklung zu Impfstof-
fen und Medikamenten für übertragbare 
und nichtübertragbare Krankheiten, von 
denen hauptsächlich Entwicklungsländer 
betroffen sind, unterstützen, den Zugang 
zu bezahlbaren unentbehrlichen Arznei-
mitteln und Impfstoffen gewährleisten, 
im Einklang mit der Erklärung von Doha 
über das TRIPS-Übereinkommen und die 
öffentliche Gesundheit, die das Recht der 
Entwicklungsländer bekräftigt, die Bestim-
mungen in dem Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums über Flexibilitäten 
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit 
voll auszuschöpfen, und insbesondere 
den Zugang zu Medikamenten für alle zu 
gewährleisten.

3.c 
Die Gesundheitsfinanzierung und die 
Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und 
Bindung von Gesundheitsfachkräften in 
den Entwicklungsländern und insbeson-
dere in den am wenigsten entwickelten 
Ländern und den kleinen Inselentwick-
lungsländern deutlich erhöhen.

3.d 
Die Kapazitäten aller Länder, insbeson-
dere der Entwicklungsländer, in den 
Bereichen Frühwarnung, Risikominderung 
und Management nationaler und globaler 
Gesundheitsrisiken stärken.

GESUNDHEIT  
UND WOHLERGEHEN
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters  
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern



4.1 
Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mäd-
chen und Jungen gleichberechtigt eine 
kostenlose und hochwertige Grund- und 
Sekundarschulbildung abschließen, die 
zu brauchbaren und effektiven Lernergeb-
nissen führt.

4.2 
Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen 
und Jungen Zugang zu hochwertiger 
frühkindlicher Erziehung, Betreuung und 
Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die 
Grundschule vorbereitet sind.

4.3 
Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang 
aller Frauen und Männer zu einer 
erschwinglichen und hochwertigen fach-
lichen, beruflichen und tertiären Bildung 
einschließlich universitärer Bildung 
gewährleisten.

4.4 
Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und 
Erwachsenen wesentlich erhöhen, die 
über die entsprechenden Qualifikationen 
einschließlich fachlicher und beruflicher 
Qualifikationen für eine Beschäftigung, 
eine menschenwürdige Arbeit und Unter-
nehmertum verfügen.

4.5 
Bis 2030 geschlechtsspezifische Dispa-
ritäten in der Bildung beseitigen und den 
gleichberechtigen Zugang der Schwachen 
in der Gesellschaft, namentlich von Men-
schen mit Behinderungen, Angehörigen 
indigener Völker und Kindern in prekären 
Situationen, zu allen Bildungs- und Aus-
bildungsebenen gewährleisten.

4.6 
Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendli-
chen und ein erheblicher Anteil der männ-
lichen und weiblichen Erwachsenen lesen, 
schreiben und rechnen lernen.

4.7 
Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernen-
den die notwendigen Kenntnisse und 
Qualifikationen zur Förderung nach-
haltiger Entwicklung erwerben, unter 
anderem durch Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und nachhaltige Lebenswei-
sen, Menschenrechte, Geschlechtergleich-
stellung, eine Kultur des Friedens und der 
Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und 
die Wertschätzung kultureller Vielfalt und 
des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger 
Entwicklung.

4.a 
Bildungseinrichtungen bauen und aus-
bauen, die kinder-, behinderten- und 
geschlechtergerecht sind und eine 
sichere, gewaltfreie, inklusive und effek-
tive Lernumgebung für alle bieten.

4.b 
Bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren 
Stipendien für Entwicklungsländer, insbe-
sondere für die am wenigsten entwickel-
ten Länder, die kleinen Inselentwicklungs-
länder und die afrikanischen Länder, zum 
Besuch einer Hochschule, einschließlich 
zur Berufsbildung und zu Informations- 
und Kommunikationstechnik-, Technik-, 
Ingenieurs- und Wissenschaftsprogram-
men, in entwickelten Ländern und in 
anderen Entwicklungsländern wesentlich 
erhöhen.

4.c 
Bis 2030 das Angebot an qualifizierten 
Lehrkräften unter anderem durch inter-
nationale Zusammenarbeit im Bereich 
der Lehrerausbildung in den Entwick-
lungsländern und insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern und 
kleinen Inselentwicklungsländern wesent-
lich erhöhen.

HOCHWERTIGE BILDUNG
Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung  
gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens  
für alle fördern



5.1 
Alle Formen der Diskriminierung von 
Frauen und Mädchen überall auf der Welt 
beenden.

5.2 
Alle Formen von Gewalt gegen alle  
Frauen und Mädchen im öffentlichen 
und im privaten Bereich einschließlich 
des Menschenhandels und sexueller 
und anderer Formen der Ausbeutung 
beseitigen.

5.3 
Alle schädlichen Praktiken wie Kinder-
heirat, Frühverheiratung und Zwangs- 
heirat sowie die Genitalverstümmelung  
bei Frauen und Mädchen beseitigen.

5.4 
Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch 
die Bereitstellung öffentlicher Dienstleis-
tungen und Infrastrukturen, Sozialschutz-
maßnahmen und die Förderung geteilter 
Verantwortung innerhalb des Haushalts 
und der Familie entsprechend den natio-
nalen Gegebenheiten anerkennen und 
wertschätzen.

5.5 
Die volle und wirksame Teilhabe von 
Frauen und ihre Chancengleichheit bei der 
Übernahme von Führungsrollen auf allen 
Ebenen der Entscheidungsfindung im poli-
tischen, wirtschaftlichen und öffentlichen 
Leben sicherstellen.

5.6 
Den allgemeinen Zugang zu sexueller und 
reproduktiver Gesundheit und reproduk-
tiven Rechten gewährleisten, wie im Ein-
klang mit dem Aktionsprogramm der Inter-
nationalen Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung, der Aktionsplattform von 
Beijing und den Ergebnisdokumenten ihrer 
Überprüfungskonferenzen vereinbart.

5.a 
Reformen durchführen, um Frauen die 
gleichen Rechte auf wirtschaftliche Res-
sourcen sowie Zugang zu Grundeigentum 
und zur Verfügungsgewalt über Grund und 
Boden und sonstige Vermögensformen, 
zu Finanzdienstleistungen, Erbschaften 
und natürlichen Ressourcen zu verschaf-
fen, im Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften.

5.b
Die Nutzung von Grundlagentechnolo-
gien, insbesondere der Informations- und 
Kommunikationstechnologien, verbessern, 
um die Selbstbestimmung der Frauen zu 
fördern.

5.c 
Eine solide Politik und durchsetzbare 
Rechtsvorschriften zur Förderung der 
Gleichstellung der Geschlechter und der 
Selbstbestimmung aller Frauen und Mäd-
chen auf allen Ebenen beschließen und 
verstärken.

GESCHLECHTERGLEICHSTELLUNG
Geschlechtergleichstellung erreichen  
und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung  
befähigen



6.1 
Bis 2030 den allgemeinen und gerechten 
Zugang zu einwandfreiem und bezahlba-
rem Trinkwasser für alle erreichen.

6.2 
Bis 2030 den Zugang zu einer angemes-
senen und gerechten Sanitärversorgung 
und Hygiene für alle erreichen und der 
Notdurftverrichtung im Freien ein Ende 
setzen, unter besonderer Beachtung der 
Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und 
von Menschen in prekären Situationen.

6.3 
Bis 2030 die Wasserqualität durch Verrin-
gerung der Verschmutzung, Beendigung 
des Einbringens und Minimierung der 
Freisetzung gefährlicher Chemikalien und 
Stoffe, Halbierung des Anteils unbehan-
delten Abwassers und eine beträchtliche 
Steigerung der Wiederaufbereitung und 
gefahrlosen Wiederverwendung weltweit 
verbessern.

6.4 
Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung 
in allen Sektoren wesentlich steigern und 
eine nachhaltige Entnahme und Bereit-
stellung von Süßwasser gewährleisten, um 
der Wasserknappheit zu begegnen und die 
Zahl der unter Wasserknappheit leidenden 
Menschen erheblich zu verringern.

6.5 
Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte 
Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
umsetzen, gegebenenfalls auch mittels 
grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

6.6 
Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme 
schützen und wiederherstellen, darunter 
Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, 
Grundwasserleiter und Seen.

6.a 
Bis 2030 die internationale Zusammen-
arbeit und die Unterstützung der Ent-
wicklungsländer beim Kapazitätsaufbau 
für Aktivitäten und Programme im Bereich 
der Wasser- und Sanitärversorgung 
ausbauen, einschließlich der Wasser-
sammlung und -speicherung, Entsalzung, 
effizienten Wassernutzung, Abwasser-
behandlung, Wiederaufbereitungs- und 
Wiederverwendungstechnologien.

6.b 
Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an 
der Verbesserung der Wasserbewirtschaf-
tung und der Sanitärversorgung unterstüt-
zen und verstärken.

SAUBERES WASSER  
UND SANITÄRVERSORGUNG
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser  
und Sanitärversorgung für alle gewährleisten



7.1 
Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu 
bezahlbaren, verlässlichen und modernen 
Energiedienstleistungen sichern.

7.2 
Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie 
am globalen Energiemix deutlich erhöhen.

7.3 
Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate  
der Energieeffizienz verdoppeln.

7.a 
Bis 2030 die internationale Zusammen-
arbeit verstärken, um den Zugang zur 
Forschung und Technologie im Bereich 
saubere Energie, namentlich erneuerbare 
Energie, Energieeffizienz sowie fortschritt-
liche und saubere Technologien für fossile 
Brennstoffe, zu erleichtern, und Inves-
titionen in die Energieinfrastruktur und 
saubere Energietechnologien fördern.

7.b 
Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und 
die Technologie modernisieren, um in den 
Entwicklungsländern und insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern, 
den kleinen Inselentwicklungsländern 
und den Binnenentwicklungsländern im 
Einklang mit ihren jeweiligen Unterstüt-
zungsprogrammen moderne und nach-
haltige Energiedienstleistungen für alle 
bereitzustellen.

BEZAHLBARE  
UND SAUBERE ENERGIE
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger  
und moderner Energie für alle sichern



8.1 
Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum 
entsprechend den nationalen Gegeben-
heiten und insbesondere ein jährliches 
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 
mindestens 7 Prozent in den am wenigsten 
entwickelten Ländern aufrechterhalten.

8.2 
Eine höhere wirtschaftliche Produktivität 
durch Diversifizierung, technologische 
Modernisierung und Innovation erreichen, 
einschließlich durch Konzentration auf mit 
hoher Wertschöpfung verbundene und 
arbeitsintensive Sektoren.

8.3 
Entwicklungsorientierte Politiken fördern, 
die produktive Tätigkeiten, die Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unter-
nehmertum, Kreativität und Innovation 
unterstützen, und die Formalisierung und 
das Wachstum von Kleinst-, Klein- und 
Mittelunternehmen unter anderem durch 
den Zugang zu Finanzdienstleistungen 
begünstigen.

8.4 
Bis 2030 die weltweite Ressourceneffi-
zienz in Konsum und Produktion Schritt für 
Schritt verbessern und die Entkopplung 
von Wirtschaftswachstum und Umwelt-
zerstörung anstreben, im Einklang mit 
dem Zehnjahres-Programmrahmen für 
nachhaltige Konsum- und Produktions-
muster, wobei die entwickelten Länder die 
Führung übernehmen.

8.5 
Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle Frauen 
und Männer, einschließlich junger Men-
schen und Menschen mit Behinderungen, 
sowie gleiches Entgelt für gleichwertige 
Arbeit erreichen.

8.6 
Bis 2020 den Anteil junger Menschen, 
die ohne Beschäftigung sind und keine 
Schul- oder Berufsausbildung durchlaufen, 
erheblich verringern.

8.7 
Sofortige und wirksame Maßnahmen 
ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, 
moderne Sklaverei und Menschenhan-
del zu beenden und das Verbot und die 
Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit, einschließlich der Einzie-
hung und des Einsatzes von Kindersolda-
ten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form 
von Kinderarbeit ein Ende setzen.

8.8 
Die Arbeitsrechte schützen und sichere 
Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, 
einschließlich der Wanderarbeitnehmer, 
insbesondere der Wanderarbeitneh-
merinnen, und der Menschen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen, fördern.

8.9 
Bis 2030 Politiken zur Förderung eines 
nachhaltigen Tourismus erarbeiten und 
umsetzen, der Arbeitsplätze schafft und 
die lokale Kultur und lokale Produkte 
fördert.

8.10 Die Kapazitäten der nationalen 
Finanzinstitutionen stärken, um den 
Zugang zu Bank-, Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungen für alle zu begüns-
tigen und zu erweitern.

8.a 
Die im Rahmen der Handelshilfe gewährte 
Unterstützung für die Entwicklungsländer 
und insbesondere die am wenigsten ent-
wickelten Länder erhöhen, unter anderem 
durch den Erweiterten integrierten Rah-
menplan für handelsbezogene technische 
Hilfe für die am wenigsten entwickelten 
Länder.

8.b 
Bis 2020 eine globale Strategie für Jugend-
beschäftigung erarbeiten und auf den Weg 
bringen und den Globalen Beschäftigungs-
pakt der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion umsetzen.

MENSCHENWÜRDIGE ARBEIT  
UND WIRTSCHAFTSWACHSTUM
Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle fördern



9.1 
Eine hochwertige, verlässliche, nachhal-
tige und widerstandsfähige Infrastruktur 
aufbauen, einschließlich regionaler und 
grenzüberschreitender Infrastruktur, um 
die wirtschaftliche Entwicklung und das 
menschliche Wohlergehen zu unterstüt-
zen, und dabei den Schwerpunkt auf einen 
erschwinglichen und gleichberechtigten 
Zugang für alle legen.

9.2 
Eine breitenwirksame und nachhaltige 
Industrialisierung fördern und bis 2030 
den Anteil der Industrie an der Beschäf-
tigung und am Bruttoinlandsprodukt 
entsprechend den nationalen Gegeben-
heiten erheblich steigern und den Anteil in 
den am wenigsten entwickelten Ländern 
verdoppeln.

9.3 
Insbesondere in den Entwicklungsländern 
den Zugang kleiner Industrie- und anderer 
Unternehmen zu Finanzdienstleistungen, 
einschließlich bezahlbaren Krediten, und 
ihre Einbindung in Wertschöpfungsketten 
und Märkte erhöhen.

9.4 
Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren 
und die Industrien nachrüsten, um sie 
nachhaltig zu machen, mit effizienterem 
Ressourceneinsatz und unter vermehrter 
Nutzung sauberer und umweltverträgli-
cher Technologien und Industrieprozesse, 
wobei alle Länder Maßnahmen ent-
sprechend ihren jeweiligen Kapazitäten 
ergreifen.

9.5 
Die wissenschaftliche Forschung verbes-
sern und die technologischen Kapazitäten 
der Industriesektoren in allen Ländern und 
insbesondere in den Entwicklungsländern 
ausbauen und zu diesem Zweck bis 2030 
unter anderem Innovationen fördern und 
die Anzahl der im Bereich Forschung und 
Entwicklung tätigen Personen je 1 Million 
Menschen sowie die öffentlichen und 
privaten Ausgaben für Forschung und Ent-
wicklung beträchtlich erhöhen.

9.a 
Die Entwicklung einer nachhaltigen und 
widerstandsfähigen Infrastruktur in den 
Entwicklungsländern durch eine verstärkte 
finanzielle, technologische und techni-
sche Unterstützung der afrikanischen 
Länder, der am wenigsten entwickelten 
Länder, der Binnenentwicklungsländer 
und der kleinen Inselentwicklungsländer 
erleichtern.

9.b 
Die einheimische Technologieentwicklung, 
Forschung und Innovation in den Entwick-
lungsländern unterstützen, einschließlich 
durch Sicherstellung eines förderlichen 
politischen Umfelds, unter anderem für 
industrielle Diversifizierung und Wert-
schöpfung im Rohstoffbereich.

9.c 
Den Zugang zur Informations- und Kom-
munikationstechnologie erheblich erwei-
tern sowie anstreben, in den am wenigsten 
entwickelten Ländern bis 2020 einen 
allgemeinen und erschwinglichen Zugang 
zum Internet bereitzustellen.

INDUSTRIE, INNOVATION  
UND INFRASTRUKTUR
Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen,  
breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern  
und Innovationen unterstützen



10.1 
Bis 2030 nach und nach ein über dem 
nationalen Durchschnitt liegendes Ein-
kommenswachstum der ärmsten 40 
Prozent der Bevölkerung erreichen und 
aufrechterhalten.

10.2 
Bis 2030 alle Menschen unabhängig von 
Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, 
Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirt-
schaftlichem oder sonstigem Status zu 
Selbstbestimmung befähigen und ihre 
soziale, wirtschaftliche und politische 
Inklusion fördern.

10.3 
Chancengleichheit gewährleisten und 
Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, 
namentlich durch die Abschaffung dis-
kriminierender Gesetze, Politiken und 
Praktiken und die Förderung geeigneter 
gesetzgeberischer, politischer und sonsti-
ger Maßnahmen in dieser Hinsicht.

10.4 
Politische Maßnahmen beschließen, ins-
besondere fiskalische, lohnpolitische und 
den Sozialschutz betreffende Maßnah-
men, und schrittweise größere Gleichheit 
erzielen.

10.5 
Die Regulierung und Überwachung der 
globalen Finanzmärkte und -institutionen 
verbessern und die Anwendung der ein-
schlägigen Vorschriften verstärken.

10.6 
Eine bessere Vertretung und verstärkte 
Mitsprache der Entwicklungsländer bei 
der Entscheidungsfindung in den globalen 
internationalen Wirtschafts- und Finanzin-
stitutionen sicherstellen, um die Wirksam-
keit, Glaubwürdigkeit, Rechenschaftsle-
gung und Legitimation dieser Institutionen 
zu erhöhen.

10.7 
Eine geordnete, sichere, reguläre und ver-
antwortungsvolle Migration und Mobilität 
von Menschen erleichtern, unter anderem 
durch die Anwendung einer planvollen und 
gut gesteuerten Migrationspolitik.

10.a 
Den Grundsatz der besonderen und diffe-
renzierten Behandlung der Entwicklungs-
länder, insbesondere der am wenigsten 
entwickelten Länder, im Einklang mit den 
Übereinkünften der Welthandelsorganisa-
tion anwenden.

10.b 
Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanz-
ströme einschließlich ausländischer 
Direktinvestitionen in die Staaten fördern, 
in denen der Bedarf am größten ist, ins-
besondere in die am wenigsten entwickel-
ten Länder, die afrikanischen Länder, die 
kleinen Inselentwicklungsländer und die 
Binnenentwicklungsländer, im Einklang 
mit ihren jeweiligen nationalen Plänen und 
Programmen.

10.c 
Bis 2030 die Transaktionskosten für 
Heimatüberweisungen von Migranten auf 
weniger als 3 Prozent senken und Über-
weisungskorridore mit Kosten von über 5 
Prozent beseitigen.

WENIGER UNGLEICHHEITEN
Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern



11.1 
Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, 
sicherem und bezahlbarem Wohnraum 
und zur Grundversorgung für alle sicher-
stellen und Slums sanieren.

11.2 
Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahl-
baren, zugänglichen und nachhaltigen 
Verkehrssystemen für alle ermöglichen 
und die Sicherheit im Straßenverkehr ver-
bessern, insbesondere durch den Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs, mit besonde-
rem Augenmerk auf den Bedürfnissen 
von Menschen in prekären Situationen, 
Frauen, Kindern, Menschen mit Behinde-
rungen und älteren Menschen.

11.3 
Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und 
nachhaltiger gestalten und die Kapazitä-
ten für eine partizipatorische, integrierte 
und nachhaltige Siedlungsplanung und 
-steuerung in allen Ländern verstärken.

11.4 
Die Anstrengungen zum Schutz und zur 
Wahrung des Weltkultur und -naturerbes 
verstärken.

11.5 
Bis 2030 die Zahl der durch Katastro-
phen, einschließlich Wasserkatastrophen, 
bedingten Todesfälle und der davon 
betroffenen Menschen deutlich reduzieren 
und die dadurch verursachten unmittelba-
ren wirtschaftlichen Verluste im Verhält-
nis zum globalen Bruttoinlandsprodukt 
wesentlich verringern, mit Schwerpunkt 
auf dem Schutz der Armen und von Men-
schen in prekären Situationen.

11.6
Bis 2030 die von den Städten ausgehende 
Umweltbelastung pro Kopf senken, unter 
anderem mit besonderer Aufmerksamkeit 
auf der Luftqualität und der kommunalen 
und sonstigen Abfallbehandlung.

11.7
Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu 
sicheren, inklusiven und zugänglichen 
Grünflächen und öffentlichen Räumen 
gewährleisten, insbesondere für Frauen 
und Kinder, ältere Menschen und Men-
schen mit Behinderungen.

11.a 
Durch eine verstärkte nationale und 
regionale Entwicklungsplanung positive 
wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Verbindungen zwischen städtischen, 
stadtnahen und ländlichen Gebieten 
unterstützen.

11.b 
Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlun-
gen, die integrierte Politiken und Pläne zur 
Förderung der Inklusion, der Ressourcen-
effizienz, der Abschwächung des Klima-
wandels, der Klimaanpassung und der 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastro-
phen beschließen und umsetzen, wesent-
lich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rah-
men für Katastrophenvorsorge 2015-2030 
ein ganzheitliches Katastrophenrisiko-
management auf allen Ebenen entwickeln 
und umsetzen.

11.c 
Die am wenigsten entwickelten Länder 
unter anderem durch finanzielle und 
technische Hilfe beim Bau nachhalti-
ger und widerstandsfähiger Gebäude 
unter Nutzung einheimischer Materialien 
unterstützen.

NACHHALTIGE STÄDTE  
UND GEMEINDEN
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig  
und nachhaltig gestalten



12.1 
Den Zehnjahres-Programmrahmen für 
nachhaltige Konsum- und Produktions-
muster umsetzen, wobei alle Länder,  
an der Spitze die entwickelten Länder, 
Maßnahmen ergreifen, unter Berücksich-
tigung des Entwicklungsstands und der 
Kapazitäten der Entwicklungsländer.

12.2 
Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung 
und effiziente Nutzung der natürlichen 
Ressourcen erreichen.

12.3 
Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittel- 
verschwendung pro Kopf auf Einzelhandels-  
und Verbraucherebene halbieren und die  
entlang der Produktions- und Lieferkette 
entstehenden Nahrungsmittelverluste ein-
schließlich Nachernteverlusten verringern.

12.4 
Bis 2020 einen umweltverträglichen 
Umgang mit Chemikalien und allen Abfäl-
len während ihres gesamten Lebenszyklus 
in Übereinstimmung mit den vereinbar-
ten internationalen Rahmenregelungen 
erreichen und ihre Freisetzung in Luft, 
Wasser und Boden erheblich verringern, 
um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
auf ein Mindestmaß zu beschränken.

12.5 
Bis 2030 das Abfallaufkommen durch 
Vermeidung, Verminderung, Wiederver-
wertung und Wiederverwendung deutlich 
verringern.

12.6
Die Unternehmen, insbesondere große 
und transnationale Unternehmen, dazu 
ermutigen, nachhaltige Verfahren einzu-
führen und in ihre Berichterstattung Nach-
haltigkeitsinformationen aufzunehmen.

12.7
In der öffentlichen Beschaffung nachhal-
tige Verfahren fördern, im Einklang mit 
den nationalen Politiken und Prioritäten.

12.8
Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen 
überall über einschlägige Informationen 
und das Bewusstsein für nachhaltige Ent-
wicklung und eine Lebensweise in Harmo-
nie mit der Natur verfügen.

12.a
Die Entwicklungsländer bei der Stärkung 
ihrer wissenschaftlichen und technolo-
gischen Kapazitäten im Hinblick auf den 
Übergang zu nachhaltigeren Konsum- und 
Produktionsmustern unterstützen.

12.b 
Instrumente zur Beobachtung der Aus-
wirkungen eines nachhaltigen Tourismus, 
der Arbeitsplätze schafft und die lokale 
Kultur und lokale Produkte fördert, auf die 
nachhaltige Entwicklung entwickeln und 
anwenden.

12.c 
Die ineffiziente Subventionierung fossiler 
Brennstoffe, die zu verschwenderischem 
Verbrauch verleitet, durch Beseitigung 
von Marktverzerrungen entsprechend den 
nationalen Gegebenheiten rationalisieren, 
unter anderem durch eine Umstrukturie-
rung der Besteuerung und die allmähliche 
Abschaffung dieser schädlichen Subven-
tionen, um ihren Umweltauswirkungen 
Rechnung zu tragen, wobei die besonde-
ren Bedürfnisse und Gegebenheiten der 
Entwicklungsländer in vollem Umfang 
berücksichtigt und die möglichen nachtei-
ligen Auswirkungen auf ihre Entwicklung 
in einer die Armen und die betroffenen 
Gemeinwesen schützenden Weise so 
gering wie möglich gehalten werden.

VERANTWORTUNGSVOLLE  
KONSUM- UND PRODUKTIONSMUSTER
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen



13.1 
Die Widerstandskraft und die Anpas-
sungsfähigkeit gegenüber klimabedingten 
Gefahren und Naturkatastrophen in allen 
Ländern stärken.

13.2 
Klimaschutzmaßnahmen in die nationa-
len Politiken, Strategien und Planungen 
einbeziehen.

13.3 
Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie 
die personellen und institutionellen Kapa-
zitäten im Bereich der Abschwächung 
des Klimawandels, der Klimaanpassung, 
der Reduzierung der Klimaauswirkungen 
sowie der Frühwarnung verbessern.

13.a 
Die Verpflichtung erfüllen, die von den 
Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen, die entwickelte Länder sind, 
übernommen wurde, bis 2020 gemeinsam 
jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen 
Quellen aufzubringen, um den Bedürf-
nissen der Entwicklungsländer im Kontext 
sinnvoller Klimaschutzmaßnahmen und 
einer transparenten Umsetzung zu ent-
sprechen, und den Grünen Klimafonds 
vollständig zu operationalisieren, indem er 
schnellstmöglich mit den erforderlichen 
Finanzmitteln ausgestattet wird.

13.b 
Mechanismen zum Ausbau effektiver 
Planungs- und Managementkapazitäten 
im Bereich des Klimawandels in den am 
wenigsten entwickelten Ländern und 
kleinen Inselentwicklungsländern fördern, 
unter anderem mit gezielter Ausrichtung 
auf Frauen, junge Menschen sowie lokale 
und marginalisierte Gemeinwesen.

MASSNAHMEN ZUM  
KLIMASCHUTZ
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels  
und seiner Auswirkungen ergreifen



14.1 
Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmut-
zung, insbesondere durch vom Lande 
ausgehende Tätigkeiten und namentlich 
Meeresmüll und Nährstoffbelastung, ver-
hüten und erheblich verringern.

14.2 
Bis 2020 die Meeres- und Küstenöko-
systeme nachhaltig bewirtschaften und 
schützen, um unter anderem durch 
Stärkung ihrer Resilienz erhebliche nach-
teilige Auswirkungen zu vermeiden, und 
Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung 
ergreifen, damit die Meere wieder gesund 
und produktiv werden.

14.3 
Die Versauerung der Ozeane auf ein Min-
destmaß reduzieren und ihre Auswirkun-
gen bekämpfen, unter anderem durch eine 
verstärkte wissenschaftliche Zusammen-
arbeit auf allen Ebenen.

14.4 
Bis 2020 die Fangtätigkeit wirksam regeln 
und die Überfischung, die illegale, unge-
meldete und unregulierte Fischerei und 
zerstörerische Fangpraktiken beenden 
und wissenschaftlich fundierte Bewirt-
schaftungspläne umsetzen, um die 
Fischbestände in kürzestmöglicher Zeit 
mindestens auf einen Stand zurückzufüh-
ren, der den höchstmöglichen Dauerertrag 
unter Berücksichtigung ihrer biologischen 
Merkmale sichert.

14.5 
Bis 2020 mindestens 10 Prozent der Küs-
ten- und Meeresgebiete im Einklang mit 
dem nationalen Recht und dem Völker-
recht und auf der Grundlage der besten 
verfügbaren wissenschaftlichen Informa-
tionen erhalten.

14.6 
Bis 2020 bestimmte Formen der Fischerei-
subventionen untersagen, die zu Über-
kapazitäten und Überfischung beitragen, 
Subventionen abschaffen, die zu illegaler, 
ungemeldeter und unregulierter Fischerei 
beitragen, und keine neuen derartigen 
Subventionen einführen, in Anerkennung 
dessen, dass eine geeignete und wirksame 
besondere und differenzierte Behand-
lung der Entwicklungsländer und der am 
wenigsten entwickelten Länder einen 
untrennbaren Bestandteil der im Rahmen 
der Welthandelsorganisation geführten 
Verhandlungen über Fischereisubventio-
nen bilden sollte. 

14.7 
Bis 2030 die sich aus der nachhaltigen 
Nutzung der Meeresressourcen ergeben-
den wirtschaftlichen Vorteile für die klei-
nen Inselentwicklungsländer und die am 
wenigsten entwickelten Länder erhöhen, 
namentlich durch nachhaltiges Manage-
ment der Fischerei, der Aquakultur und 
des Tourismus.

14.a 
Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertie-
fen, die Forschungskapazitäten ausbauen 
und Meerestechnologien weitergeben, 
unter Berücksichtigung der Kriterien und 
Leitlinien der Zwischenstaatlichen Ozea-
nographischen Kommission für die Wei-
tergabe von Meerestechnologie, um die 
Gesundheit der Ozeane zu verbessern und 
den Beitrag der biologischen Vielfalt der 
Meere zur Entwicklung der Entwicklungs-
länder, insbesondere der kleinen Inselent-
wicklungsländer und der am wenigsten 
entwickelten Länder, zu verstärken.

14.b 
Den Zugang der handwerklichen Klein-
fischer zu den Meeresressourcen und 
Märkten gewährleisten.

14.c 
Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
der Ozeane und ihrer Ressourcen verbes-
sern und zu diesem Zweck das Völkerrecht 
umsetzen, wie es im Seerechtsüberein-
kommen der Vereinten Nationen nieder-
gelegt ist, das den rechtlichen Rahmen für 
die Erhaltung und nachhaltige Nutzung 
der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt, 
worauf in Ziffer 158 des Dokuments „Die 
Zukunft, die wir wollen“ hingewiesen wird.

LEBEN UNTER WASSER
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger 
Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen



15.1 
Bis 2020 im Einklang mit den Verpflich-
tungen aus internationalen Überein-
künften die Erhaltung, Wiederherstellung 
und nachhaltige Nutzung der Land- und 
Binnensüßwasser-Ökosysteme und ihrer 
Dienstleistungen, insbesondere der Wäl-
der, der Feuchtgebiete, der Berge und der 
Trockengebiete, gewährleisten.

15.2 
Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung 
aller Waldarten fördern, die Entwaldung 
beenden, geschädigte Wälder wiederher-
stellen und die Aufforstung und Wieder-
aufforstung weltweit beträchtlich erhöhen.

15.3 
Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, 
die geschädigten Flächen und Böden ein-
schließlich der von Wüstenbildung, Dürre 
und Überschwemmungen betroffenen 
Flächen sanieren und eine Welt anstreben, 
in der die Landverödung neutralisiert wird.

15.4 
Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosys-
teme einschließlich ihrer biologischen 
Vielfalt sicherstellen, um ihre Fähigkeit zur 
Erbringung wesentlichen Nutzens für die 
nachhaltige Entwicklung zu stärken.

15.5 
Umgehende und bedeutende Maßnahmen 
ergreifen, um die Verschlechterung der 
natürlichen Lebensräume zu verringern, 
dem Verlust der biologischen Vielfalt ein 
Ende zu setzen und bis 2020 die bedroh-
ten Arten zu schützen und ihr Aussterben 
zu verhindern.

15.6 
Die ausgewogene und gerechte Aufteilung 
der sich aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergebenden Vorteile und den 
angemessenen Zugang zu diesen Res-
sourcen fördern, wie auf internationaler 
Ebene vereinbart.

15.7 
Dringend Maßnahmen ergreifen, um der 
Wilderei und dem Handel mit geschützten 
Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen 
und dem Problem des Angebots illega-
ler Produkte aus wildlebenden Pflanzen 
und Tieren und der Nachfrage danach zu 
begegnen.

15.8 
Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das 
Einbringen invasiver gebietsfremder Arten 
zu verhindern, ihre Auswirkungen auf die 
Land- und Wasserökosysteme deutlich 
zu reduzieren und die prioritären Arten zu 
kontrollieren oder zu beseitigen.

15.9 
Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversi-
tätswerte in die nationalen und lokalen 
Planungen, Entwicklungsprozesse, 
Armutsbekämpfungsstrategien und 
Gesamtrechnungssysteme einbeziehen.

LEBEN AN LAND
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre  
nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig  
bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation 
beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen  
Vielfalt ein Ende setzen

15.a 
Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die 
Erhaltung und nachhaltige Nutzung der 
biologischen Vielfalt und der Ökosysteme 
aufbringen und deutlich erhöhen.

15.b 
Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf 
allen Ebenen für die Finanzierung einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder 
aufbringen und den Entwicklungsländern 
geeignete Anreize für den vermehrten Ein-
satz dieser Bewirtschaftungsform bieten, 
namentlich zum Zweck der Walderhaltung 
und Wiederaufforstung.

15.c 
Die weltweite Unterstützung von Maßnah-
men zur Bekämpfung der Wilderei und des 
Handels mit geschützten Arten verstärken, 
unter anderem durch die Stärkung der 
Fähigkeit lokaler Gemeinwesen, Möglich-
keiten einer nachhaltigen Existenzsiche-
rung zu nutzen.



16.1 
Alle Formen der Gewalt und die gewalt-
bedingte Sterblichkeit überall deutlich 
verringern.

16.2 
Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, 
den Kinderhandel, Folter und alle Formen 
von Gewalt gegen Kinder beenden.

16.3 
Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und 
internationaler Ebene fördern und den 
gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz 
gewährleisten.

16.4 
Bis 2030 illegale Finanz- und Waffen-
ströme deutlich verringern, die Wieder-
erlangung und Rückgabe gestohlener Ver-
mögenswerte verstärken und alle Formen 
der organisierten Kriminalität bekämpfen.

16.5 
Korruption und Bestechung in allen ihren 
Formen erheblich reduzieren.

16.6 
Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige 
und transparente Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen.

16.7 
Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfin-
dung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, 
inklusiv, partizipatorisch und repräsentativ 
ist.

16.8 
Die Teilhabe der Entwicklungsländer an 
den globalen Lenkungsinstitutionen erwei-
tern und verstärken.

16.9 
Bis 2030 insbesondere durch die Regist-
rierung der Geburten dafür sorgen, dass 
alle Menschen eine rechtliche Identität 
haben.

16.10 
Den öffentlichen Zugang zu Informationen 
gewährleisten und die Grundfreiheiten 
schützen, im Einklang mit den nationalen 
Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen 
Übereinkünften.

16.a 
Die zuständigen nationalen Institutionen 
namentlich durch internationale Zusam-
menarbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen 
Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur 
Bekämpfung von Terrorismus und Krimi-
nalität unterstützen, insbesondere in den 
Entwicklungsländern.

16.b 
Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften 
und Politiken zugunsten einer nachhalti-
gen Entwicklung fördern und durchsetzen.

FRIEDEN, GERECHTIGKEIT  
UND STARKE INSTITUTIONEN
Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine  
nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang  
zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige,  
rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf  
allen Ebenen aufbauen



FINANZIERUNG

17.1 
Die Mobilisierung einheimischer Res-
sourcen verstärken, einschließlich durch 
internationale Unterstützung für die 
Entwicklungsländer, um die nationalen 
Kapazitäten zur Erhebung von Steuern und 
anderen Abgaben zu verbessern.

17.2 
Sicherstellen, dass die entwickelten Län-
der ihre Zusagen im Bereich der öffent-
lichen Entwicklungshilfe voll einhalten, 
einschließlich der von vielen entwickelten 
Ländern eingegangenen Verpflichtung, 
die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres 
Bruttonationaleinkommens für öffentliche 
Entwicklungshilfe zugunsten der Ent-
wicklungsländer und 0,15 bis 0,20 Prozent 
zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder zu erreichen; den Gebern öffentli-
cher Entwicklungshilfe wird nahegelegt, 
die Bereitstellung von mindestens 0,20 
Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 
zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder als Zielsetzung zu erwägen.

17.3 
Zusätzliche finanzielle Mittel aus verschie-
denen Quellen für die Entwicklungsländer 
mobilisieren.

17.4 
Den Entwicklungsländern dabei behilf-
lich sein, durch eine koordinierte Politik 
zur Förderung der Schuldenfinanzierung, 
der Entschuldung beziehungsweise der 
Umschuldung die langfristige Tragfähig-
keit der Verschuldung zu erreichen, und 
das Problem der Auslandsverschuldung 
hochverschuldeter armer Länder angehen, 
um die Überschuldung zu verringern.

17.5 
Investitionsförderungssysteme für die am 
wenigsten entwickelten Länder beschlie-
ßen und umsetzen.

TECHNOLOGIE

17.6 
Die regionale und internationale Nord-
Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und 
Dreieckskooperation im Bereich Wis-
senschaft, Technologie und Innovation 
und den Zugang dazu verbessern und 
den Austausch von Wissen zu einver-
nehmlich festgelegten Bedingungen 
verstärken, unter anderem durch eine 
bessere Abstimmung zwischen den vor-
handenen Mechanismen, insbesondere 
auf Ebene der Vereinten Nationen, und 
durch einen globalen Mechanismus zur 
Technologieförderung.

17.7 
Die Entwicklung, den Transfer, die Ver-
breitung und die Diffusion von umweltver-
träglichen Technologien an die Entwick-
lungsländer zu gegenseitig vereinbarten 
günstigen Bedingungen, einschließlich 
Konzessions- und Vorzugsbedingungen, 
fördern.

17.8 
Die Technologiebank und den Mechanis-
mus zum Kapazitätsaufbau für Wissen-
schaft, Technologie und Innovation für die 
am wenigsten entwickelten Länder bis 
2017 vollständig operationalisieren und 
die Nutzung von Grundlagentechnologien, 
insbesondere der Informations- und Kom-
munikationstechnologien, verbessern.
Kapazitätsaufbau

17.9 
Die internationale Unterstützung für 
die Durchführung eines effektiven und 
gezielten Kapazitätsaufbaus in den Ent-
wicklungsländern verstärken, um die 
nationalen Pläne zur Umsetzung aller Ziele 
für nachhaltige Entwicklung zu unterstüt-
zen, namentlich im Rahmen der Nord-Süd- 
und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der 
Dreieckskooperation.

HANDEL

17.10 
Ein universales, regelgestütztes, offenes, 
nichtdiskriminierendes und gerechtes 
multilaterales Handelssystem unter dem 
Dach der Welthandelsorganisation för-
dern, insbesondere durch den Abschluss 
der Verhandlungen im Rahmen ihrer Ent-
wicklungsagenda von Doha.

17.11 
Die Exporte der Entwicklungsländer 
deutlich erhöhen, insbesondere mit Blick 
darauf, den Anteil der am wenigsten 
entwickelten Länder an den weltweiten 
Exporten bis 2020 zu verdoppeln.

17.12 
Die rasche Umsetzung des zoll- und 
kontingentfreien Marktzugangs auf dauer-
hafter Grundlage für alle am wenigsten 
entwickelten Länder im Einklang mit den 
Beschlüssen der Welthandelsorganisation 
erreichen, unter anderem indem sicher-
gestellt wird, dass die für Importe aus 
den am wenigsten entwickelten Ländern 
geltenden präferenziellen Ursprungs-
regeln transparent und einfach sind und 
zur Erleichterung des Marktzugangs 
beitragen.

PARTNERSCHAFTEN  
ZUR ERREICHUNG DER ZIELE
Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für 
nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen



SYSTEMISCHE FRAGEN
POLITIK- UND INSTITUTIONELLE 
KOHÄRENZ

17.13 
Die globale makroökonomische Stabilität 
verbessern, namentlich durch Politikkoor-
dinierung und Politikkohärenz.

17.14 
Die Politikkohärenz zugunsten nachhalti-
ger Entwicklung verbessern.

17.15 
Den politischen Spielraum und die Füh-
rungsrolle jedes Landes bei der Fest-
legung und Umsetzung von Politiken zur 
Armutsbeseitigung und für nachhaltige 
Entwicklung respektieren.

MULTI-AKTEUR-PARTNERSCHAFTEN

17.16 
Die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung ausbauen, ergänzt durch 
Multi-Akteur-Partnerschaften zur Mobili-
sierung und zum Austausch von Wissen, 
Fachkenntnissen, Technologie und finan-
ziellen Ressourcen, um die Erreichung der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung in allen 
Ländern und insbesondere in den Ent-
wicklungsländern zu unterstützen.

17.17 
Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffent-
lich-privater und zivilgesellschaftlicher 
Partnerschaften aufbauend auf den Erfah-
rungen und Mittelbeschaffungsstrategien 
bestehender Partnerschaften unterstützen 
und fördern.

DATEN, ÜBERWACHUNG UND 
RECHENSCHAFT

17.18 
Bis 2020 die Unterstützung des Kapazi-
tätsaufbaus für die Entwicklungsländer 
und namentlich die am wenigsten entwi-
ckelten Länder und die kleinen Inselent-
wicklungsländer erhöhen, mit dem Ziel, 
über erheblich mehr hochwertige, aktu-
elle und verlässliche Daten zu verfügen, 
die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, 
Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behin-
derung, geografischer Lage und sonstigen 
im nationalen Kontext relevanten Merkma-
len aufgeschlüsselt sind.

17.19 
Bis 2030 auf den bestehenden Initiativen 
aufbauen, um Fortschrittsmaße für nach-
haltige Entwicklung zu erarbeiten, die das 
Bruttoinlandsprodukt ergänzen, und den 
Aufbau der statistischen Kapazitäten der 
Entwicklungsländer unterstützen.

PARTNERSCHAFTEN  
ZUR ERREICHUNG DER ZIELE


